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‚Ritter‘ und ‚Rittertum‘ im Islam, insbesondere zur Zeit der Kreuzzüge*

te in seinem Heimatland Syrien mit-
ten unter den Kreuzfahrern, und er hat 
uns in seinen Memoiren, dem Kitāb 
al-Iʿtibār (etwa: ‚Buch der Beleh-
rung durch Beispiele‘)4, eine farbige 
Schilderung der Zustände zur Kreuz-
zugszeit aus erster Hand hinterlassen. 
Wir kommen sogleich unten auf die-
se Zeugnisse zu sprechen; zunächst 
sollen aber einige Informationen zu 
Usāmas Person, zu seiner Familie, 
den Banū Munqid_, und zu seinen Le-
bensumständen gegeben werden.
Einer seiner Vorfahren hatte das Ge-
biet um den Ort Šaizar5 am Südufer 
des Orontes, in der Nähe der Stadt 
Hama, von seinem Oberherrn er-
halten. Seit 1081 gehörte das ganze 
Gebiet den Banū Munqid_ und blieb, 
verteidigt gegen Kreuzfahrer und 
konkurrierende muslimische Emi-
re, für Jahrzehnte (bis 1157) in ihrer 
Hand. Usāmas Großvater, sein Onkel 
und ein Vetter waren unabhängige 
Herrscher, Emire. Sie besaßen eine 
Burg in Šaizar. 
Šaizar, heute ein kleiner Ort, war 
für damalige Verhältnisse eine gro-
ße Stadt. Sie umfasste die Unterstadt 
am Ufer des Flusses, eine Brücken-
festung und die Oberstadt auf einem 
hohen Felssporn, ‚Hahnenkamm‘ 
genannt. Dieser wird beherrscht von 
einer Burg, Qalʿat Šaizar. 
Der Orientalist Eduard Sachau (1845 
bis 1930), der im Jahr 1879 eine „Rei-

se in Syrien und Mesopotamien“ (so 
der Titel seines Buches) unternahm, 
beschreibt Šaizar und seine Umge-
bung in eindrucksvoller Weise wie 
folgt6:
Der Orontes, der hier direkt nach 
Norden fliesst, bricht in einer 
Schlucht, deren Wände an beiden 
Seiten zu bedeutender Höhe steil em-
porsteigen, durch das Gebirge. Die 
Westseite dieser Schlucht bildet ein 
hoher isolierter Fels, der oben in ei-
nem länglichen, aber sehr schmalen 
Plateau endet. Auf diesem Plateau, 
dessen Ränder noch jetzt überall von 
Mauern eingerahmt sind, stand die 
alte Bergfestung Larissa, jetzt Kal‘at 
Sêdjar genannt. Von oben sieht man 
aus Schwindel erregender Höhe an 
den senkrecht abfallenden Felswän-
den auf das enge, wild romantische 
Strombett hinab, durch welches der 
Orontes, über zahlreiche, ungestalte 
Blöcke hinweg hüpfend, brausend 
seinen Weg nimmt. Auch im Norden, 
Westen und Süden sind die Abhänge 
des Berges ziemlich steil, doch kann 
man auf gewundenem Weg hinauf 
reiten. ... 
Aus Usāmas Berichten geht hervor, 
dass er in der Burg von seiner viel-
köpfigen Verwandtschaft, aristo-
kratischen Gastfreunden, einer be-
trächtlichen Zahl von Sklaven und 
Sklavinnen, von unfreien und freien 
Kriegern mit ihren Familien und ei-
nigen Gelehrten umgeben war7. Dort 
erhielt er auch seit seiner Kindheit 
eine Ausbildung. Außer in die gelehr-
te Bildung wurde Usāma natürlich 
auch in den Jagdsport, hauptsächlich 
durch seinen Vater, eingeführt. Die 
Beizjagd, mit Falken und Habichten, 
aber auch die Jagd mit Hunden und 
Geparden, waren damals das aristo-
kratische Vergnügen schlechthin. 
Von der Jagd handeln große Teile 
von Usāmas Memoiren, vor allem 
der Schlussteil des Werks. Das Waid-
werk war auch Vorschule des Krie-
ges. In das Kriegshandwerk und die 
Diplomatie wurde Usāma hauptsäch-
lich durch seinen Onkel eingeführt. 
Als sich 1157 das große Erdbeben in 
Nord- und Zentralsyrien ereignete, 
wurde die ganze Burg Šaizar zerstört. 
Fast die gesamte Verwandtschaft 
Usāmas, die sich zu einer Familien-

Ein hervorragender deutscher Ori-
entalist des vorigen Jahrhunderts, 
der ausgerechnet den Namen ‚Rit-
ter‘ trug – Hellmut Ritter – sagt in 
einer Spezialabhandlung1 über die 
furūsīya (etwa: ritterliche Künste) 
im Orient: Eine dem abendländi-
schen Ritterwesen als soziale Er-
scheinung vergleichbare Institution 
gab es im Vorderen Orient zur Kreuz-
fahrerzeit natürlich nicht2. Paralle-
len zwischen abendländischem und 
morgenländischem ‚Rittertum‘ oder 
eine Beeinflussung hält Ritter nur 
auf kriegstechnischem Gebiete für 
denkbar, in der Kavallerietaktik und 
-technik. Wie es sich damit auch ver-
halten mag, unbestreitbar – und un-
bestritten – ist, dass es im Vorderen 
Orient Ritter und Rittertum gegeben 
hat; dies lässt sich durch Zeugnis-
se in arabischen und europäischen 
Quellen belegen. Es gibt in der ara-
bischen Literatur sogar die Gattung 
des Ritterromans.

Zwei muslimische Ritter: 
Usāma ibn Munqid_ und Sultan 
Saladin
Ein Ritter – sowohl in der Wahrneh-
mung der Franken als auch nach ei-
nem Selbstzeugnis – war der syrisch-
arabische Emir (hier etwa: Prinz, 
Fürst), Dichter und Literat Usāma 
ibn Munqid_ (1095 bis 1188)3. Er leb-

Abb. 1. Šaizar. Gesamtansicht von Nordosten, im Vordergrund der Orontes 
(Foto: L. Tarducci, aus: Piana, Burgen, S. 234).
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feier auf der Burg zusammengefun-
den hatte, kam dabei ums Leben. Er 
selbst hatte Glück im Unglück: Er 
war gerade auf einer Reise. Usāma 
starb nach einem bewegten Leben 
1188 im Alter von 93 Jahren in Da-
maskus. Nicht lange Zeit vor seinem 
Tode hat er sein ‚Buch der Belehrung 
durch Beispiele‘ verfasst oder dik-
tiert.
Usāma berichtet an einer Stelle sei-
ner Memoiren8, dass er vom frän-
kischen König Fulko V. lobend als 
‚großer Ritter‘ (fāris ʿa

˙
zīm) bezeich-

net worden sei. Darauf will Usāma 
geantwortet haben: Mein Herr, ich 
bin ein Ritter durch mein Geschlecht 
und meinen Stamm (anā fāris min 
ǧinsī wa-qaumī).
An einer anderen Stelle9 erzählt 
Usāma, dass Tankred, der Herr von 
Antiochien, einen fränkischen Ritter 
mit einem Empfehlungsschreiben zu 
ihnen auf die Burg in Šaizar schick-
te. Dieser Ritter hatte die Pilgerfahrt 
nach Jerusalem gemacht und wollte 
nun in sein Heimatland zurückkeh-
ren. Vorher wollte er aber noch ,die 
Ritter‘ der Banū Munqid_ sehen.
Usāma beeindruckt durch seinen 
Sinn für Fairness und ‚Ritterlichkeit‘. 
Als fränkische und armenische Rit-
ter, die als Geiseln in Šaizar gefangen 
gehalten worden waren, ihre Schuld 
abgegolten hatten und die Heimrei-
se antreten wollten, wurden sie in 
der Nähe von Šaizar vom muslimi-
schen Herrn von Homs überfallen. 
Sie richteten einen Hilferuf an die 
Munqid_iten. Sofort brachen Usāmas 
Vater, sein Onkel und er selbst auf, 
um die Ritter zu befreien. Usāma er-
zählt10: Ich folgte den Feinden und 
erreichte sie nach einem Galoppritt, 
der den grössten Teil des Tages dau-
erte. Ich befreite diejenigen, die von 
den Reitern aus Homs gefangen ge-
nommen worden waren, und machte 
selbst einige Reiter aus Homs zu Ge-
fangenen. 
Usāma berichtet auch über im Rang 
unter ihm stehende, einfache ‚Ritter‘; 
insbesondere über solche, die von 
den Banū Munqid_ abhängig waren. 
Sie bildeten die Privatarmee der Emi-
re. In Friedenszeiten hielten sie sich 
in deren unmittelbarer Umgebung 
auf; wenn gekämpft werden musste, 
wurden sie zum Heeresdienst aufge-
rufen11. Die meisten von ihnen wa-
ren Kurden; einer hieß ausgerechnet 
Fāris, also ‚Ritter‘. Usāma bemerkt 
dazu: Er war, wie sein Name sagt, ein 

Ritter, und was für einer!12 Besonders 
hebt Usāma die Treue dieses Ritters 
seinem Vater und Onkel gegenüber 
hervor.
Ein anderer Muslim, der schon sei-
nen fränkischen Zeitgenossen als ein 
vollendeter Ritter galt13, ist Sultan 
Saladin (arab. .Salā .haddīn; reg. 1169 
bis 1193)14, der große Gegenspieler 
der Kreuzfahrer und Rückeroberer 
Jerusalems. Er war übrigens nicht 
arabischer, sondern kurdischer Ab-
stammung. Ihm wird auch von dem 
ihm sonst nicht eben wohlgesonne-
nen Chronisten Erzbischof Wilhelm 
von Tyrus (1130 bis 1186) – außer 
Tapferkeit – die Tugend großer Frei-
gebigkeit zugeschrieben: Vir acris in-
genii, armis strenuus et supra modum 
liberalis15. Andere loben seine Mil-
de16. Später behauptete man sogar, 
der aiyubidische Herrscher habe von 
einem fränkischen Baron den Ritter-
schlag erhalten17, er habe christliche 
Eltern (oder doch eine christliche 
Mutter) gehabt und sei als getauf-
ter Christ gestorben18. Als Gründe 
für die Anerkennung als Ritter gibt 
die neuere Forschung an: Saladins 
weitgehend unblutige Einnahme Je-
rusalems, seinen Verzicht auf Rache 
an den nach Jerusalem pilgernden 
Kreuzrittern für die von Richard Lö-
wenherz getöteten 3 000 Muslime 
nach dem Waffenstillstand 1192, und 
schließlich seine unbedingte Ver-
tragstreue, auch gegenüber Anders-
gläubigen19.

Die Anerkennung ‚edler Heiden‘ als 
Ritter beschränkt sich aber nicht auf 
Einzelpersonen, sondern erstreckt 
sich in vielen Quellen auch auf die 
berittenen Kämpfer insgesamt. Dies 
ist zumindest tendenzmäßig in der 
europäischen Geschichtsschreibung 
der Kreuzzugszeit der Fall, kommt 
aber ganz ausgeprägt in der gleich-
zeitigen und späteren Dichtung zur 
Geltung. Wolfram von Eschenbach 
(ca. 1170 bis ca.1220) etwa lässt in 
seinen Epen Parzival und Willehalm 
die sarazenischen Kämpfer insge-
samt regelrechte Ritter sein, nicht 
nur wenden sie dieselbe Waffentak-
tik und -technik an wie die abend-
ländischen, sie beachten auch eine 
ähnliche höfische Etikette und fühlen 
sich einem entsprechenden Ehrenko-
dex verpflichtet. Selbst dem Minne-
kult huldigen sie: Auf beiden Seiten 
kämpfen die Ritter im Auftrag und um 
den Lohn ihrer Damen20.
Hat Usāma sich zu Recht oder zu 
Unrecht als ‚Ritter‘ (im Sinne der 
‚Franken‘) bezeichnet? Wie konnten 
die Kreuzfahrer auf den Gedanken 
kommen, Saladin als wahren ‚Rit-
ter‘ anzuerkennen und ihm sogar 
den Empfang des Ritterschlages an-
zudichten? Im Folgenden soll un-
tersucht werden, ob bzw. inwiefern 
in der arabisch-islamischen Gesell-
schaft und Kultur von ‚Rittern‘ und 
‚Rittertum‘ die Rede sein kann. Wir 
beginnen mit einer Untersuchung je-
nes Begriffs, der im Arabischen für 

Abb. 2. Saladins Armee. Illustration aus Histoire d’Outremer von Wilhelm von 
Tyrus (Paris, Bibliothèque nationale de France; aus: Wieczorek u.a., Saladin, 
S. 107 Abb. 61).
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die deutschen Wörter ‚Ritter‘ und 
‚Reiter‘ verwendet wird: fāris. Da-
nach soll – im Rahmen einer kurzen 
militärgeschichtlichen Skizze – die 
Stellung und Bedeutung der beritte-
nen Kämpfer (Reiterkrieger/Ritter) 
bzw. der Reiterei/Kavallerie in den 
islamischen Heeren von den Anfän-
gen bis zur Zeit Saladins behandelt 
werden. Anschließend befassen wir 
uns mit einer literarisch-legendären 
Tradition, die mit einzelnen (meist 
historischen) Persönlichkeiten ver-
knüpft ist, die als fāris, ‚Ritter‘ be-
zeichnet und anerkannt wurden. 

Der Begriff fāris, ‚Reiter‘, 
,Reiterkrieger‘, ‚Ritter‘
Das Wort fāris (Plural fursān oder 
fawāris), von faras, ‚ Pferd‘, ‚Stute‘, 
bezeichnet ursprünglich den Reiter 
zu Pferde21. Seit der vor- und frühis-
lamischen Zeit hat fāris sehr oft die 
speziellere Bedeutung von ‚zu Pferd 
kämpfender Krieger‘, ‚Reiterkrie-
ger‘, wobei dieses Wort selbst schon 
die Zugehörigkeit der betroffenen 
Person zu einer gehobenen Klasse 
bezeichnet. In Verbindung mit den 
expliziteren ba.tal (‚Held‘) und fa.hl 
(‚hervorragender Mann‘, eigentlich 
‚Hengst‘), aber durchaus auch ohne 
diese, impliziert der Begriff zu-
sätzlich auch den unerschrockenen 
Kämpfer, den tapferen Streiter, den 
‚Helden‘. 
Das hohe Ansehen, das der Reiter-
krieger/Ritter, fāris, genoss, ergab 
sich daraus, dass Pferde und ihre 
Ausrüstung selten und teuer waren. 
Als der Islam (im 7. Jahrhundert) 
aufkam, gab es in Arabien nur sehr 
wenige Pferde, und nur Reiche besa-
ßen ein Pferd22. Außerdem erforderte 
das Kämpfen zu Pferde eine gründli-
che Ausbildung und Erfahrung. Wer 
ein Pferd besaß und beritten kämpf-
te, stand ansehensmäßig immer über 
dem Fußsoldaten. Dies sicherte dem 
berittenen Kämpfer das Doppelte 
oder gar das Dreifache an Beute im 
Verhältnis zu dem, was der Fußsoldat 
erhielt23.

Reiterkrieger und berittene 
Streitkräfte im Islam 
Die ersten vier Kalifen, insbesondere 
ʿUmar (reg. 634 bis 644), und dann 
die Umaiyaden (661 bis 750), waren 
bemüht, die berittenen Streitkräfte 

für den Islam auszubauen24. Die 
zu Pferde kämpfenden Krieger 
waren, wie alle regulären Truppen, 
im Dīwān (Heeresregister) des 
Herrschers registriert und erhielten 
einen Lohn. Dieser war doppelt 
so hoch wie der des zu Fuß 
Kämpfenden25. Die Reiterkrieger 
waren immer der professionelle Kern 
des Heeres, die Elite-Streitkraft. 
Nach der Islamisierung Westasiens 
im 8. Jahrhundert benutzten die 
abbasidischen Kalifen für ihre 
reguläre Kavallerie hauptsächlich 
die erst kurz zuvor islamisierten 
berittenen Völker Irans und 
Zentralasiens, Perser, Mongolen, vor 
allem aber Türken und Türkmenen26. 
Sie waren ausgezeichnete Reiter 
und Bogenschützen, die ihre Pfeile 
auf dem Rücken des Pferdes sitzend 
abschossen. Ihre Technik des 
Reitens und Kämpfens zu Pferde 
war der beduinisch-arabischen weit 
überlegen27. 
Zahlenmäßig waren die Reiterkrieger 
allerdings noch Jahrhunderte lang 
den Fußsoldaten unterlegen. Der 
berühmte seldschukische Wesir 
Ni .zāmulmulk (st. 1092)28 spricht vom 
Wert gemischter Streitkräfte, wobei 
er – neben Reiterkriegern – auch die 
Dailamiten (ein iranisches Bergvolk), 
die reine Infanteristen waren29, sowie 
auch andere zu Fuß Kämpfende 
erwähnt30. Die Fatimiden stützten 
sich in besonderem Maße auf ihre 
sudanesische Infanterie31. Aber nicht 
vor der Mitte des 11. Jahrhunderts 
wurden die Reiter das Kernelement in 
den Heeren der Nil-bis-Oxus-Region, 
also den Ländern von Ägypten bis 
Mittelasien. 
In der Seldschuken-, Zengiden- und 
Aiyubidenzeit (1038 bis 1260) waren 
die Reiterkrieger – also die muslimi-
schen ‚Ritter‘ – (die von der Zengi-
denzeit an [1127] den Hauptteil der 
regulären Streitkräfte bildeten) ihrer 
Herkunft nach32:
1. Frei geborene türkmenische, 
auch kurdische Stammesleute. Für 
die besondere Gelegenheit wurden 
Stammeseinheiten angemietet; die 
Zahlungen gingen an die Stammes-
häuptlinge33.
2. Frei geborene Söldner, die auf 
einer individuellen Basis rekrutiert 
und unterhalten wurden. Es waren 
dies Abenteurer und ‚Glücksritter‘, 
die sich selbst dem höchst Bietenden 
‚vermieteten‘. Auf diese Weise traten 
viele Kurden, darunter Saladins Vater 

und Onkel, in den seldschukischen, 
zengidischen und natürlich aiyubidi-
schen Dienst ein. 
3. Mamluken (also gekaufte Sklaven, 
die nach der Ausbildung freigelas-
sen wurden), normalerweise junge 
türkische Männer aus Transoxanien, 
aber auch Armenier, Georgier usw. 
aus dem Kaukasus und benachbarten 
Gebieten. 
4. Abkömmlinge von Mamluken, die 
in das Heer durch eine Art erbliches 
Recht kamen. Denn bis Ende der Ai-
yubidenzeit konnte der Offiziersrang 
vererbt werden. ʿImādaddīn Zengī 
(reg. 1127 bis 1146), Nūraddīns (reg. 
1146 bis 1174) Vater, war Sohn eines 
Mamluken, und fast alle Atabegdyna-
stien in der  ̌Gazīra (Nordmesopotami-
en) nahmen ihren Anfang so.

Die Reiterei wurde beim normalen 
Kampf eingesetzt, während die Fuß-
soldaten z. B. bei Belagerungen zum 
Einsatz kamen34. Von der Bewaff-
nung her waren die Reiterkrieger 
Bogenschützen und Lanzenträger; 
auch Schwert, Dolch und Wurfspieß 
konnten sie führen. Ihre Ausrüstung 
bestand in Schild, Helm, Ketten-
hemd und Ledergamaschen, Stiefel 
mit Sporen35. Sie besaßen ihr eigenes 
Pferd und (mindestens) einen Waf-
fenknecht bzw. -sklaven, der die Bei-
pferde führte. 
Usāma ibn Munqid_ berichtet über 
seine und seines Vaters und On-
kels Waffen und Ausrüstung: Ich 
hatte mein Kampfhemd/Waffenrock 
(kazāġand) an, ritt auf meinem Pferd, 
die Lanze (rum.h) in der Hand ...36 - 
Bei mir war ein kleiner Mamluk, der 
ein schwarzes Beipferd für mich führ-
te. ...37 - Bei ihnen (d. h. meinem Vater 
und meinem Onkel) waren nur junge 
Mamluken, die die Beipferde führten 
und die Waffen trugen38.
Die höheren Offiziere führten im 
Kampf Standarten, um die sich ihre 
Leute sammelten39. Die Ausrüstung 
und Waffen der Kreuzfahrer unter-
schieden sich beim ersten Kreuzzug 
noch stärker von jenen der Muslime; 
zur Zeit des dritten Kreuzzuges hatte 
sich aber vieles aneinander angegli-
chen40.
Die militärische Elite wurde zu Sala-
dins Zeit gebildet:
1. vom Sultan selbst, 
2. von den aiyubidischen Prinzen, 
Verwandten des Sultans von beiden 
Seiten (arab. meist mulūk, Sing. ma-
lik genannt), und 
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3. von den höheren Offizieren (‚Emi-
ren‘; arab. umarāʾ; Sing. amīr). Es 
gab zu Saladins Zeit ungefähr zwölf 
Emirsfamilien. 

Die Emire waren ihrer Herkunft 
nach, ebenso wie die einfachen berit-
tenen Kämpfer, entweder
1. frei Geborene; diese waren eth-
nisch zumeist Türkmenen oder Kur-
den; Kurden waren Saladins Vater und 
Onkel. Die Quellen nennen auch eini-
ge wenige arabische (nicht-beduini-
sche41) Emire; einer oder zwei davon 
waren Angehörige der Banū Munqid_, 
also Verwandte Usāmas42,
2. oder Mamluken, meist türkischer 
Abstammung; die meisten von ihnen 
waren als junge Männer aus Zentrala-
sien importiert worden (ein Beispiel 
ist Nūrāddīns Großvater Aqsunqur); 
es gab unter ihnen aber auch anatoli-
sche Griechen und Armenier.
3. Als dritte Gruppe kann man noch 
die kurdisch-stämmigen aiyubidi-
schen Prinzen, Saladins Verwandte, 
hinzunehmen.

Steuerpacht im Orient – Lehns-
wesen im Abendland
Die Emire (höhere Offiziere) wurden 
vom Herrscher ernannt und waren 
ihm verantwortlich. Ihnen und den 
Prinzen wurden in Syrien größere 
iq.tāʿs zugeteilt, d. h. Bezirke, deren 
Steueraufkommen sie an Stelle einer 
Entlohnung erhielten (Steuerpacht-
bezirke). Als Gegenleistung waren 
sie dazu verpflichtet, dem Herrscher 
Heeresfolge zu leisten und aus den 
Einkünften ihres Steuerpachtbezirks 
Reiterkrieger und Ausrüstung zu 
stellen43. In der älteren Literatur fin-

det man für diese Erscheinung den 
Ausdruck ‚Lehnsreiterei‘ (F. Taesch-
ner)44. Die Größe der Bezirke, die 
anlässlich der Zuteilung festgesetzt 
wurde, bestimmte sich nach der Zahl 
der zu stellenden Reiterkrieger (z. B. 
iq.tāʿ von 20, 100, oder 250 Reiter-
kriegern)45. Diese wurden bei Stäm-
men angeworben oder verdingten 
sich selbst oder wurden als Sklaven 
gekauft.
Seit dem 10. Jahrhundert gab es 
im Islam solche Steuerpachtbezir-
ke. Diese waren, im Gegensatz zu 
den europäischen Lehen, grund-
sätzlich nicht vererbbar. Nach dem 
Tode der Inhaber der Steuerpacht-
bezirke, ‚Belehnten‘, fielen sie an 
den Herrscher zurück. Sie konnten 
den Inhabern sogar zu Lebzeiten 
vom Herrscher weggenommen oder 
ausgetauscht werden. Die Begüns- 
tigten wohnten auch nicht in ihren 
Steuerpachtbezirken. Es ist nun im 
hohen Maße bemerkenswert, dass 
in Großsyrien46 seit der späten Seld-
schukenzeit, insbesondere aber seit 
Nūraddīn47 und dann unter Saladin 
bis zu dessen Tod (1193) – und zwar 
nur dort (nicht etwa in Ägypten!) 
und in dieser Epoche! –, die iq.tāʿs 
erblich wurden48. Damit ergibt sich 
eine beachtliche Parallele zu den Ver-
hältnissen in Europa; und man kann 
in der Zengiden- und Aiyubidenzeit 
(bis zu Saladins Tod) tatsächlich mit 
einiger Berechtigung von ‚Lehen‘ 
und einer ‚Lehnsreiterei‘ sprechen.
Die Inhaber der größten ‚Lehen‘ 
(Prinzen, Provinzgouverneure, hohe 
Emire/Offiziere), hatten weitge-
hende Souveränitätsrechte und üb-
ten herrscherliche Gewalt über ihre 
Ländereien aus (sog. administrative 

Lehen)49. Oft konnten Emire sich zu 
selbstständigen Fürsten machen und 
erbliche Dynastien gründen. Einige 
Prinzen und Emire waren berech-
tigt, ihrerseits iq.tāʿs, also ‚Lehen‘ 
2. Grades, zu vergeben50. So konnte 
sich – zumindest ansatzweise – eine 
Hierarchie von ‚Lehen‘ bilden; ein 
Phänomen, das bekanntlich im gleich-
zeitigen Lehnswesen im Abendland 
voll ausgeprägt war (siehe Tabelle). 
In der Zengiden- und Aiyubidenzeit 
blieben die Ländereien in Großsyri-
en, wie in Europa, normalerweise im 
festen Besitz der Belehnten. Diese 
wohnten, und zwar mit ihren Trup-
pen – zumindest jahreszeitenweise 
(im Herbst, zur Ernte, und im Win-
ter)52 – auf ihren ‚Lehen‘. Sie be-
wirtschafteten das ihnen übertragene 
Land, kultivierten und bewässerten 
es und hielten, wenn vorhanden, die 
Deiche in Ordnung53. Schließlich 
war eine gute Verwaltung und Be-
wirtschaftung erforderlich, damit 
der ‚Lehns‘träger genug Gewinn aus 
dem Land ziehen konnte, um seine 
Verpflichtungen zu erfüllen. 
Im Unterschied zu den Verhältnis-
sen in Europa gab es im Orient bei 
der Verleihung eines iq.tāʿ keinen 
Lehnseid, der ein Treueversprechen 
des Lehnsmanns gegenüber dem 
Herrn und ein Schutzversprechen des 
Herrn gegenüber dem Lehnsmann 
beinhaltete. Ein iq.tāʿ wurde durch 
einen Erlass des Herrschers verlie-
hen54. Allerdings hatten die Emire ei-
nen Treueeid zu schwören, wenn ein 
neuer Herrscher den Thron bestieg55. 
Die muslimischen ‚Ritter‘ kannten 
auch keine Initiationszeremonien, 
wie Schwertleite und Ritterschlag56. 
Ganz ähnliche Zeremonien gab es im 

	 	 In	Europa:	 	 	 	 	 In	Syrien:
  König      Sultan*

Fürsten, Grafen, hohe Geistliche   Inhaber großer Lehen*   Inhaber kleiner Lehen   
      (Prinzen, Emire [hohe Offiz.])     
Mittlere und niedere Adlige**   Inhaber kleiner Lehen 
      [lokale Grundbesitzer]   [lokale Grundbesitzer] 

Bauern, leibeigene Hörige    Bauern    Bauern
* heuern an (oder kaufen) berittene Kämpfer, die sie aus den Einkünften ihres ‚Lehens’ bezahlen. 
** unter diesen Freiherren, Dienstmannen (häufig Träger des Rittertitels)51.
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Orient zu dieser Zeit zwar auch, aber 
nicht bei den berittenen Kriegern, 
sondern in den ‚Futūwa‘ (etwa: Jung-
mannentum‘) genannten Männer-
bünden. Dies waren Bünde, die mit 
der Zeit feste ordensartige Formen 
angenommen hatten und in der Epo-
che der Kreuzzüge eine große Rolle 
spielten. Bei ihren Mitgliedern han-
delte es sich aber, von anderen Unter-
schieden einmal abgesehen, nicht um 
eine ‚Lehnsreiterei‘, also nicht um 
berittene Kämpfer, deren wirtschaft-
licher Rückhalt ein iq.tāʿ war57. 
Ziehen wir eine Zwischenbilanz. In 
der zweiten Hälfte des 12. Jahrhun-
derts herrschte in Großsyrien eine 
politische und gesellschaftliche Si-
tuation, die auffällige Analogien und 
Ähnlichkeiten, aber selbstverständ-
lich auch erhebliche Unterschiede, 
zu jener in Europa aufwies. Es gab 
in Syrien eine kleine, ziemlich junge 
(noch im Entstehen begriffene), aber 
gut etablierte Militäraristokratie, zu 
der Saladin selbst, seine Verwand-
ten von beiden Seiten (‚Prinzen‘) 
und etwa ein Dutzend andere Emir-
Familien (höhere Offiziere) gehörten. 
Die Prinzen und Emire waren, da sie 
vom Herrscher administrative iq.tāʿs, 
‚Lehen‘, empfingen, diese vererben 
konnten und u. U. ihrerseits auch 
‚Lehen‘ 2. Grades vergeben durften, 
in gewisser Weise durchaus mit den 
fränkischen Fürsten und Grafen, den 
hohen, adligen Rittern, vergleichbar. 
Im Gegensatz zu den Verhältnissen 
in Europa waren sie jedoch fast alle 
Fremde (Nicht-Araber), und zudem 
meist niedriger Herkunft, dies gilt 
selbst für die Sultane. Sie waren self-
made-men und erfolgreiche Aben-
teurer, die es verstanden hatten, die 
unbeständige Politik ihrer Zeit zu 
manipulieren58. Eine Ausnahme bil-
deten allerdings die Banū Munqid_, 
die ein alteingesessenes arabisches 
Geschlecht von Geblüt waren. 

Kein Ritterstand im Islam
Der einfache fränkische Ritter und 
der einfache muslimische Reiter-
krieger dürften sich in ihrer gegen-
seitigen Wahrnehmung in mancher 
Hinsicht recht ähnlich gewesen sein. 
Auf beiden Seiten waren die beritte-
nen Kämpfer der professionelle Kern 
des Heeres, die Elite-Streitkraft. Man 
darf auch nicht vergessen, dass der 
Großteil der fränkischen Ritter un-
freier Herkunft war (nach Schätzun-

gen mindestens rund Dreiviertel!)59 
und dass die Integration des Ritter-
tums in den Adelsstand im 12. Jahr-
hundert noch nicht abgeschlossen 
war, so dass es einen schroffen Ge-
gensatz: hier adliger fränkischer Rit-
ter – dort muslimischer Reiterkrieger 
niedriger Herkunft kaum gegeben 
haben dürfte60. Aber der gesellschaft-
liche Hintergrund beider war doch 
sehr unterschiedlich: Die Vorfahren 
der fränkischen Ritter, und in dieser 
Epoche manchmal wohl auch noch 
sie selber, waren überwiegend auf-
gestiegene Dienstmannen: Gutsver-
walter, Hofbeamte, Knappen, Ross- 
knechte usw.61; die muslimischen 
Reiterkrieger dagegen waren in der 
Aiyubidenzeit überwiegend ange-
heuerte kurdische Söldner und ange-
mietete türkmenische Stammesleute, 
seltener auch Mamluken, gekaufte 
und nach der Ausbildung freigelasse-
ne Sklaven.
Als Hauptunterschied zwischen west-
lichem und östlichem ‚Rittertum‘ ist 
festzuhalten, dass sich im Islam nie-
mals ein Ritterstand herausgebildet 
hat – Ritterstand im Sinne einer adli-
gen Schicht, in die man hineingebo-
ren wird62. Somit konnte auch keine 
Ritterkultur63 entstehen, jedenfalls 
nicht in dem Umfang, wie dies in der 
abendländischen Gesellschaft im 11. 
bis 13. Jahrhundert der Fall war. Die 
Ansicht der älteren mediävistischen 
Forschung, dass die abendländischen 
Ritter sich als ideale Einheit empfan-
den, die vom Kaiser und den Fürsten 
bis hinab zu den ärmsten Dienstman-
nen reichte, mag übertrieben sein64. 
Doch zählte bei den Franken auch 
der einfache Ritter zu einer gehobe-
nen Schicht (Adel); und wir werden 
noch sehen, dass Usāma ibn Munqid_ 
über die hohe Stellung, die die Ritter 
insgesamt zu seiner Zeit in der ge-
sellschaftlichen Hierarchie der Fran-
ken einnahmen, im höchsten Maße 
erstaunt war. 
Später, in der auf die Aiyubidenzeit 
folgenden Mamlukenzeit (ab 1250), 
zählte allerdings die Gesamtheit der 
mamlukischen Reiterkrieger (dabei 
auch die einfachen) zu einer geho-
benen Schicht; sie, die gekaufte und 
nach der Ausbildung freigelassene 
Sklaven waren, gehörten einer Mi-
litäraristokratie an, die das Land re-
gierte und aus ihren Reihen auch den 
Sultan stellte65. In der Mamlukenzeit 
bestand, anders als in der Aiyubiden-
zeit, die gesamte militärische und 

politische Elite, vom Sultan über die 
höheren Offiziere (Emire) bis hinab 
zum gemeinen Soldaten, ganz über-
wiegend aus Mamluken. Die wirt-
schaftliche Lebensgrundlage auch 
der mamlukischen Reiterkrieger wa - 
ren Steuerpachtbezirke (iq.tāʿs), diese 
waren aber, anders als in der Aiyubi-
denzeit (bis Saladins Tod), grund-
sätzlich nicht vererbbar. Die Söhne 
der mamlukischen Sultane und Of-
fiziere erbten weder die iq.tāʿs noch 
den Rang ihrer Väter, sondern gingen 
im Volk auf. Somit haben wir es bei 
den mamlukischen Reiterkriegern in 
gewisser Weise mit dem genauen Ge-
genteil von einem erblichen Adels-
stand, wie bei den europäischen Rit-
tern, zu tun. 
Andererseits weist aber gerade das 
Reiterkriegertum der mamlukischen 
Militäraristokratie charakteristische 
Merkmale auf, die es mit dem abend-
ländischen Rittertum teilt und die in 
der Aiyubidenzeit noch fehlten oder 
erst im Entstehen begriffen waren. 
Diese Merkmale sind mit dem Begriff 
furūsīya (so wie er in der Mamluken-
zeit verstanden wird) umschrieben66. 
Furūsīya (nur ungenau mit ‚Ritter-
künste‘ wiedergegeben) bezeichnet 
in der Mamlukenzeit eine militäri-
sche und sportliche Ausbildung, in 
welcher der junge Mamluk die ver-
schiedenen Disziplinen (die ‚Wissen-
schaft‘ vom Pferd, den Umgang mit 
dem Pferd in Angriff und Flucht, den 
Umgang mit den Waffen, die Technik 
der Schlacht; in der Freizeit Turniere 
auf dem Hippodrom, Polospiel usw.) 
durch systematisches Training unter 
einem Meister zu bewältigen hatte. 
Selten wird der Begriff furūsīya auch 
in der Bedeutung ‚hervorragende 
moralische Charaktereigenschaft‘, 
‚Ritterlichkeit‘ gebraucht67. Die mi-
litärische Ausbildung des Mamluken 
war durchaus mit der des europä-
ischen Ritters vergleichbar, und auch 
die beidseitigen Aktivitäten in Krieg 
und Frieden sowie die Ideale weisen 
Ähnlichkeiten miteinander auf.
So hat F. Taeschner vielleicht gar 
nicht so Unrecht, wenn er sagt: Die 
Merkmale des abendländischen Rit-
tertums sind im islamischen Mittelal-
ter auf verschiedene Kreise verteilt68. 
In anderer Gewichtung als Taeschner 
wird man allerdings das Hauptmerk-
mal ‚unseres‘ Rittertums -– es ist die 
Verbindung mit einem Lehnswesen 
(‚Lehnsreiterei‘, bei erblichen Lehen) 
– den fursān (den Reiterkriegern/Rit-
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tern) der Zengiden- und Aiyubiden-
zeit zuschreiben müssen; die männer-
bundartigen Merkmale mag man, mit 
Taeschner, bei der Futūwa (‚Jung-
mannentum‘) vereinigt sehen69, die 
meisten kavallerietechnischen und 
sportlichen hingegen bei der furūsīya 
(Kampfkunst) der Mamluken. Ethi-
sche Merkmale des abendländischen 
Rittertums schließlich dürften sich 
in verschiedenem Maße auf alle ge-
nannten Kreise verteilen.

Der arabisch-islamische Rit-
ter: Die literarisch-legendäre 
Tradition 
Wir kommen nun zu der erwähnten 
anderen Quelle für unsere Kenntnis 
des Rittertums im Islam. Es handelt 
sich dabei um eine Tradition, die mehr 
literarisch-legendär als historisch ist. 
Sie hängt sich zwar an einzelne (fast 
immer historische) Persönlichkeiten 
an, die meist schon zu ihren Lebzei-
ten als fāris, ‚Ritter‘, oder auch als 
ba.tal, ‚Held‘, bezeichnet und aner-
kannt wurden70, schmückt die histo-
rischen Tatsachen aber oft aus oder 
geht sogar völlig ins Legendäre über. 
Letzteres ist in den Ritterromanen 
der Kreuzzugszeit, insbesondere im 
ʿAntar-Roman, der Fall, in denen 
diese Tradition gipfelt71. 
Schon in vorislamischer Zeit – also 
lange Zeit vor der Kreuzzugsepoche – 
hatte sich bei den Arabern ein Ideal des 
berittenen Kämpfers (Reiterkriegers/
Ritters) herausgebildet72. Die Ent-
wicklung setzte sich in den ersten 
Jahrhunderten des Islams bis zur 
Kreuzzugs- und Mamlukenzeit fort. 

Um ein fāris (Ritter) zu sein, reichte 
es an sich aus, ein Pferd zu besitzen 
und beritten zu kämpfen. Um als ein 
wahrer Ritter zu gelten, musste der 
Kämpfer aber auf dem Schlachtfeld 
außergewöhnliche Taten der Tapfer-
keit vollbringen73. Wenn kampfberei-
te Heere sich gegenüberstanden, gab 
es gewöhnlich vor der eigentlichen 
Schlacht Einzelkämpfe von Berit-
tenen74. Ein Reiterkrieger sprengte 
aus den Reihen hervor und forder-
te, nach einleitenden Reden, einen 
feindlichen Reiterkrieger zum Zwei-
kampf heraus. Der Historiker Ibn 
Is .hāq (st. 767) gibt in seiner Biogra-
fie des Propheten Mu.hammad in der 
Schilderung der sog. Grabenschlacht 
(627)75 ein perfektes Beispiel für die-
sen Kriegsbrauch. Hier tritt ʿAlī (st. 

661) – Vetter und engster Vertrauter 
des Propheten – gegen beider Onkel, 
ʿAmr ibn ʿAbdwudd, an, der auf 
der Seite der heidnischen Mekkaner 
kämpft. Beide, der Muslim ʿAlī und 
der Heide ʿAmr, gelten der Traditi-
on als herausragende ‚Ritter‘; ʿAlī 
sollte später als der ritterliche Held 
des frühen Islams schlechthin in die 
Legende eingehen, nicht nur bei den 
Schiiten, sondern auch bei den Sun-
niten76. Bei Ibn Is.hâq heißt es:
Einige Ritter der Quraiš legten ihre 
Rüstungen an, machten sich mit ihren 
Pferden auf den Weg zum Lager der 
verbündeten Kināna und riefen: „Auf 
zum Krieg, ..., Heute sollt ihr sehen, 
wer die wahren Ritter sind! [...] Un-
verzüglich stürzten die Ritter der 
Quraisch auf sie (nämlich die musli-
mischen Medinenser um Mu.hammad) 
zu. ʿAmr ibn ʿAbdwudd ... hatte sich 
besonders kenntlich gemacht, damit 
jeder seinen Rang sehen konnte. Als 
er mit seinen Reitern vor den Mus-
limen anhielt, rief er: „Wer ist zum 
Zweikampf bereit?“ ʿAli meldete 
sich und antwortete ihm: „[...] Ich 
fordere dich auf, an Gott, an seinen 
Propheten und an den Islam zu glau-
ben.“ – „Das brauche ich nicht.“ – 
„So fordere ich dich auf, abzusteigen 
und zu kämpfen77. 
Die Verfasser literarischer Werke und 
schöngeistiger Enzyklopädien nen-
nen oft die Namen bekannter Ritter 
und erwähnen oder berichten über 
ihre Taten. Auffällig viele dieser Rit-
ter waren gleichzeitig auch Dichter. 
Erwartungsgemäß wird fast immer 
ʿAntar(a) (st. um 600) genannt, wohl 
der berühmteste vorislamische Dich-
ter und ritterliche Held78. Bekannte 
Ritter sind auch der Dichter Duraid 
ibn a.s-.Simma (st. 629)79und Rabīʿa 
ibn Mukaddam80. Der Bericht über 
die beiden im großen Buch der Ge-
sänge (K. al-Aġānī) des Abū l-Faraǧ 
al-I.sfahānī (st. 967) ist gut geeignet, 
als Beispiel dafür zu dienen, auf 
Grund welcher Tugenden, abgese-
hen von der Tapferkeit, altarabische 
‚Ritter‘ berühmt werden konnten. Im 
Folgenden ist der Bericht kurz zu-
sammengefasst81:
Rabīʿa ibn Mukaddam gerät mit ei-
nem Streifzug des Stammes Sulaim 
unter Duraid ibn a.s-.Simma zusam-
men. Während Rabīʿa eine Frau auf 
ihrem Kamel geleitet, greifen ihn drei 
Reiter der Sulaim an, die sich der 
Frau bemächtigen wollen. Er nimmt 
nacheinander den Kampf mit ihnen 

auf und besteht ihn, wobei die Geg-
ner den Tod finden. Als er den drit-
ten Gegner niederstreckt, zerbricht 
ihm die Lanze. So trifft ihn Duraid, 
der Anführer der Sulaim, an. Dieser 
gibt dem waffenlosen Gegner seine 
eigene Lanze und erbietet sich, sei-
ne Gefährten durch eine Lüge von 
der Verfolgung und Rache für ihre 
Kameraden abzuhalten, was er dann 
auch tut.
In dieser Episode zeigen die Reiter-
krieger insgesamt drei ritterliche Tu-
genden: Zur Tapferkeit, die sich für 
alle Helden und Ritter von selbst ver-
steht, kommen hinzu der Schutz der 
Schwachen, insbesondere der Frau-
en, und die Schonung des Gegners.
Die großen islamischen Eroberun-
gen, aber auch die Bürgerkriege, 
hatten den Kämpfern viele Gelegen-
heiten gegeben, sich als Ritter zu 
erweisen und als solche in die Lite-
ratur und z. T. auch in die Legende 
einzugehen. In den späteren Jahrhun-
derten, als die islamische Expansion 
zum Stehen gekommen war, trat das 
Ideal des Ritters, verbunden mit der 
wiederbelebten Idee des Glaubens-
kampfes (ǧihād), besonders dann 
hervor, wenn der Islam von äußeren 
Feinden bedroht war. 
Dies war in besonderem Maße in der 
Kreuzzugszeit der Fall. Protagonis- 
ten des neu erwachten Glaubens-
kampfes gegen die Kreuzzügler wa-
ren der Zengide Nūraddīn (reg. 1146 
bis 1174) und der Aiyubide Saladin; 
später insbesondere der größte Mam-
lukensultan Baibars (reg. 1260 bis 
1277). 
An Saladin, den hochgefeierten 
Rückeroberer Jerusalems, den selbst 
die gegnerischen Franken als ‚Ritter‘ 
anerkannten, hat sich merkwürdiger-
weise nur auf europäischer, nicht aber 
auf arabisch-islamischer Seite eine le-
gendäre Tradition angehängt. Es gibt 
keinen alten arabischen Ritterroman 
über ihn82. Zur ‚Legende‘ ist er in den 
arabischen und islamischen Ländern 
erst im 20. Jahrhundert geworden83. 
Hingegen gibt es einen arabischen 
Ritterroman über den Mamlukensul-
tan Baibars84, dem es gelungen war, 
die letzten Kreuzfahrer aus dem Hei-
ligen Land zu vertreiben. 
In der Kreuzzugszeit fanden viele 
Ritterromane ihre mehr oder weniger 
endgültige Ausprägung, auch der be-
kannteste von allen: die Sīrat ʿ Antar, 
‚Die Geschichte über Leben und 
Taten ʿAntars‘, ein Werk von im-
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mensem Umfang85. Der historische 
ʿAntar(a) war ein vorislamischer 
Dichter – Verfasser eines berühmten 
Mustergedichts, einer Muʿallaqa. Als 
Sohn einer schwarzen Sklavin muss- 
te er sich die Anerkennung durch den 
Vater durch außergewöhnliche Taten 
der Tapferkeit erkämpfen. ʿAntars 
Leben und Wirken ist im Roman mit 
einem Kranz von Sagen und fanta-
stischen Geschichten umwoben. Er, 
der in Wirklichkeit das Auftreten des 
Islams gar nicht mehr erlebt hat, ist 
in dem Roman nicht nur eine Ver-
körperung des vorislamischen voll-
kommenen beduinischen ritterlichen 
Helden, sondern auch ein Vorkämp-
fer des Islams. In völlig anachronisti-
scher Weise trifft er mit Figuren aus 
der islamischen Zeit, auch mit dem 
Propheten Mu.hammad, mit Figuren 
aus der Epoche der großen Erobe-
rungen sowie auch mit solchen aus 
der Kreuzzugszeit zusammen. Die 
die Kreuzzüge betreffenden Elemen-
te bilden einen erheblichen Teil des 
Werks. Der Roman in seiner ausge-
bildeten Form zeigt uns, wie kaum 
ein anderes Werk, ein faszinierendes, 
farbiges, natürlich ganz und gar idea-
lisiertes Bild des arabisch-islami-
schen Ritters, so wie es in der Kreuz-
zugszeit Geltung hatte. 
ʿAntar wird abū l-fawāris, ‚Vater der 
Ritter‘, oder fāris al-fursān, ‚Ritter 
der Ritter‘ d. h. ‚der Ritter schlecht-
hin‘, genannt. Dementsprechend ist 
seine Haupteigenschaft, neben der 
Tapferkeit, eben ‚Ritterlichkeit‘, d. 
h. die Bereitwilligkeit, anderen tätig 
zu helfen. Er schützt die Schwachen: 
Frauen und Waisen, alte Menschen 
und Sklaven86. Für die Armen richtet 
er besondere Speisungen ein87. Aber 
auch Ebenbürtigen wie Familienmit-
gliedern, Freunden, anderen Lieben-
den sowie Höhergestellten wie Kai-
sern und Königen lässt er seine Hilfe 
zukommen. Den Damen begegnet er 
mit tiefer Ehrfurcht. Er huldigt auch 
dem Minnekult, indem er für seine 
Geliebte ʿAbla zahllose Gefahren 
auf sich nimmt und unzählige Hel-
dentaten begeht (siehe Titelbild). An 
sie richtet er die zartesten Liebesge-
dichte88. 
Im ʿAntar-Roman erscheinen die 
Charakteristika und Institutionen 
des europäischen und des arabisch-
islamischen Rittertums dermaßen 
ähnlich, dass ein früher Forscher 
(Delécluse) sogar die – natürlich völ-
lig abwegige – Ansicht vertreten hat, 

die Sīrat ʿAntar sei die Quelle, aus 
der Europa sämtliche Ideen von Rit-
tertum geschöpft habe89. Der Roman 
betrachtet die Kreuzfahrer nicht ohne 
Sympathie und Bewunderung. Was 
die Kenntnis der Franken und die To-
leranz gegenüber dem Christentum 
betrifft, so sticht das Bild, das wir aus 
ihm gewinnen, vorteilhaft von jenem 
ab, das das mittelalterliche europä-
ische Ritterepos vom Islam zeichnet. 
Gemäß dem Rolandslied verehrten 
die Sarazenen die Götter Apollin, 
Tervagant und Mahomet; und selbst 
der große und tolerante Wolfram von 
Eschenbach hielt die Muslime für 
Polytheisten.
Überhaupt darf man neben allen 
Gemeinsamkeiten auch die Unter-
schiede zwischen europäischer und 
arabischer Ritterepik nicht außer 
Acht lassen. Die wichtigsten erklä-
ren sich aus der unterschiedlichen 
sozialen Herkunft der Verfasser und 
dem verschiedenen ‚Sitz im Leben‘ 
der beiden literarischen Traditionen. 
Die abendländischen Ritterepen oder 
-romane (namentlich die Artusepen) 
konnten von einer spielmännischen 
zu einer ritterlichen Kunst aufsteigen 
und wurden von einer bestimmten 
Zeit an überwiegend von Angehöri-
gen des Ritterstandes verfasst90. Sie 
sind also Selbstzeugnisse und waren 
für den Vortrag vor einem höfischen 
Publikum bestimmt; mithin gehören 
sie der ‚hohen Literatur‘ an. Dagegen 
ist kein einziger der zahlreichen ara-
bischen Ritterromane von einem ara-
bischen ‚Ritter‘ geschrieben worden. 
Diese Werke sind vielmehr das Pro-
dukt volkstümlicher professioneller 
Erzähler in den Städten und Dörfern, 
die damit, vor allem in den Nächten 
des Fastenmonats Ramadan, ein illi-
terates Publikum auf Marktplätzen, 
später meist in Kaffeehäusern, unter-
hielten (und dies bis vor kurzem noch 
getan haben)91. Diese Romane sind 
nicht zur ‚hohen‘, klassisch-arabi-
schen Literatur aufgestiegen, sie sind 
immer ganz und gar volkstümliche 
Werke geblieben. Ihre Sprache ist 
nachklassisches Arabisch, das viele 
umgangssprachliche Elemente zeigt.
Die vorausgegangene Untersuchung 
hat gezeigt, dass es bei den Musli-
men zwar keinen Ritterstand, aber 
eine ritterliche Tradition gab. Diese 
war freilich mehr eine literarisch-le-
gendäre als eine real gelebte. Jedoch 
werden dem idealen Ritter im Osten 
ähnliche Eigenschaften zugeschrie-

ben wie dem im Westen; dazu zählen 
die typischen Tugenden des abend-
ländischen Ritters, vor allem Tap-
ferkeit, Schutz der Schwachen und 
Schonung des Feindes. 

Ritterstand und persönliches 
Rittertum – Entsprechungen 
und Unterschiede zwischen 
fränkischem und  
muslimischem Rittertum
Sehen wir uns noch einmal genau-
er Selbstzeugnisse der Franken und 
Muslime an und fragen wir uns, ob 
bzw. inwieweit man zur Zeit der 
Kreuzzüge, insbesondere in der 
zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, 
die jeweils gegnerischen berittenen 
Kämpfer als ‚Ritter‘ anerkannte.
Zu der Zeit, als Nūraddīn, Saladin, 
Friedrich Barbarossa und Richard 
Löwenherz im Heiligen Land wa-
ren, dürften sich der fränkische Ritter 
und der muslimische Reiterkrieger 
in ihrer gegenseitigen Wahrnehmung 
in mancher Hinsicht recht ähnlich 
gewesen sein. Auf beiden Seiten 
waren die berittenen Kämpfer der 
professionelle Kern des Heeres, die 
Elite-Streitkraft. Der wirtschaftliche 
Rückhalt der höheren ‚Ritter‘ war auf 
beiden Seiten ein erbliches Lehnswe-
sen (‚Lehnsreiterei‘). Hinzu kamen 
die ähnliche Bewaffnung und Waf-
fentechnik. 
Zudem fielen den Franken einzelne 
hervorragende Persönlichkeiten, wie 
Saladin, aber auch Usāma ibn Mun-
qid_ (wenn wir seinen eigenen Berich-
ten glauben dürfen), durch positive 
Eigenschaften auf, die genau so oder 
ganz ähnlich in ihrem sog. ritterli-
chen Tugendsystem92 figurierten. Es 
sind dies – neben den heroischen 
Eigenschaften wie Tapferkeit (Ver-
achtung der Gefahr, des Leides und 
des Todes) – vor allem ritterliche Tu-
genden wie Großmut den Besiegten 
gegenüber, Milde, Freigebigkeit und 
Vertragstreue. 
Die Perspektive der Muslime soll hier 
durch eine genaue Betrachtung der 
einschlägigen Bemerkungen Usāma 
ibn Munqid_s in ein helleres Licht ge-
rückt werden. Usāma bezeichnet die 
fränkischen wie die muslimischen 
Reiterkrieger unterschiedslos als 
‚Ritter‘ (fursān, fawāris). Jedoch hat 
er die besondere Stellung in der ge-
sellschaftlichen Hierarchie und den 
Einfluss der Ritter insgesamt bei den 
Franken erkannt und an einer Stelle 
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seines Werkes93 hervorgehoben: Nur 
die Ritter haben bei ihnen eine bevor-
zugte Stellung und einen hohen Rang: 
sie halten nur die Ritter für [vollwer-
tige] Menschen (lā ʿindahum ta-
qadduma wa-lā manzila ʿāliya illā 
lil-fursān wa-lā ʿindahum nās illā 
l-fursān). Diese Feststellung und die 
darauf folgenden: Denn sie [allein] 
fällen Meinungen, Entscheidungen 
und Urteile, und Der Ritter ist bei ih-
nen etwas ganz Großes (amr ʿ aʿīm) 
deuten darauf hin, dass ihm klar war, 
dass die fränkischen Ritter so etwas 
wie eine Kaste bildeten und dass bei 
ihnen nicht nur die Hohen, sondern 
auch die Niedrigen politischen Ein-
fluss hatten. Usāma sagt es nicht, aber 
seine Worte implizieren, dass er dar-
in einen großen Unterschied zu den 
Verhältnissen bei den islamischen 
Reiterkriegern/Rittern sah. Von den 
Tugenden, die Usāma aus der alten 
arabischen ritterlichen Tradition be-
kannt waren, gesteht er den Franken 
uneingeschränkt und nachdrücklich 
Tapferkeit zu; allerdings bezeichnet 
er diese ausdrücklich als die einzige 
positive Eigenschaft der Franken94. 
Das Kompliment Fulkos, dass er ein 
‚großer Ritter‘ sei, hat er offenbar 
gern entgegengenommen und voll 
bejaht; dadurch, dass er sich in sei-
ner Entgegnung als ‚Ritter durch sein 
Geschlecht und seinen Stamm‘ be-
zeichnet, weist er auf seine vornehme 
Abstammung hin; Usāma war ja kein 
Mann von niedriger Herkunft, wie es 
die meisten anderen muslimischen 
‚Ritter‘, auch die meisten höheren 
Offiziere und Emire, waren, sondern 
ein Emir aus einem alten Geschlecht; 
bei den Franken hätte seine Stellung 
der eines Grafen oder Prinzen ent-
sprochen.
Wir können nun die eingangs gestell-
te Frage, ob bzw. inwiefern in der 
arabisch-islamischen Gesellschaft 
und Kultur von ‚Rittern‘ und ‚Rit-
tertum‘ die Rede sein kann, definitiv 
beantworten. 
Es war zu zeigen, dass es dort 
zwar keine ‚dem abendländischen 
Ritterwesen als soziale Erscheinung 
vergleichbare Institution‘ (wie 
Hellmut Ritter richtig bemerkt), 
also keinen Ritterstand und mithin 
auch keine ständische Ritterkultur, 
gab. Aber es gab ein persönliches 
Rittertum. Darüber hinaus finden sich 
Entsprechungen und Ähnlichkeiten 
sowohl in den die Grundlage des 
beidseitigen Rittertums bildenden 

gesellschaftlichen Institutionen 
(‚Lehnsreiterei‘) als auch in der 
Ethik (ritterliche Tugenden). Dies 
gilt jedenfalls für die Zengiden- und 
Aiyubidenzeit (bis Saladin), in der die 
Reiterkämpfer großenteils geborene 
Freie und die iq.tāʿs, ‚Lehen‘, erblich 
waren. Auch in der Mamlukenzeit, 
als die Reiterkämpfer freigelassene 
Sklaven und Angehörige einer 
Militäraristokratie waren und es kein 
erbliches ‚Lehns‘wesen mehr gab, 
finden sich Entsprechungen zum 
europäischen Rittertum; sie betreffen 
hier vor allem die bei der militärischen 
Ausbildung erstrebte ritterliche 
Kampfkunst (furūsīya), aber durchaus 
auch ethische Vorstellungen.
Allerdings finden sich die am weites- 
ten gehenden Entsprechungen nicht in 
der gelebten Wirklichkeit, sondern in 
der jeweiligen literarischen Tradition, 
zumal in den Ritterromanen, die 
es hier wie dort gab. Das Bild des 
idealen Ritters, das beide Traditionen 
entwerfen, gleicht sich sehr, jedenfalls 
mehr als die realen Ritter auf beiden 
Seiten sich geglichen haben. Denken 
wir daran, dass im ʿAntar-Roman 
der Titelheld sogar dem Minnekult 
huldigt, indem er für seine Geliebte 
ʿAbla zahllose Gefahren auf sich 
nimmt und unzählige Heldentaten 
verrichtet95. So hat Wolfram von 
Eschenbach doch nicht ganz Unrecht, 
wenn er meint, dass die sarazenischen 
Ritter im Auftrag und um den Lohn 
ihrer Dame kämpften.

Rittertum im arabischen Be-
wusstsein heute
Fragen wir uns zum Schluss, ob das 
Rittertum im arabischen Bewusst-
sein heute noch eine Rolle spielt? 
Diese Frage ist unbedingt positiv zu 
beantworten: Ganz offensichtlich 
haben arabische Ritter und arabisch-
islamisches Rittertum heute in den 
nahöstlichen Ländern sogar noch 
einen höheren Stellenwert als das 
mittelalterliche Rittertum in unserem 
Bewusstsein – trotz der Mittelalter-
märkte und Ritterspiele, die neuer-
dings bei uns so beliebt geworden 
sind. Bleiben wir bei zwei arabischen 
‚Rittern‘, die wir kennengelernt ha-
ben: ʿAntar und Saladin.
Der ʿAntar-Roman wurde noch bis 
Ende des 20. Jahrhunderts in Marra-
kesch öffentlich vorgelesen. Im letzten 
Teil des vorigen Jahrhunderts haben 
sich aber auch neue Formen der Ver-
öffentlichung und Verbreitung entwik-
kelt. Der Roman wurde für die Jugend 
als Geschichten- und Comic-Buch in 
modernes literarisches Arabisch um-
geschrieben. Es gibt Kinoversionen 
und Fernsehserien über ʿAntar. In 
den Kinos der arabischen Länder sind 
ʿAntar-Filme Dauerbrenner. ʿAntar 
ist vor allem für die Jugend so etwas 
wie eine Identifikationsfigur96.
Saladin spielt wie kaum ein anderer 
Herrscher im kulturellen Gedächt-
nis der Araber und Muslime eine 
Rolle. Während er in Europa – man 
denke an Sultan Saladin in Lessings 

Abb. 3. Denkmal Saladins in Damaskus. 1992 (Halle: Landesamt für Denkmal-
pflege und Archäologie Sachsen-Anhalt; aus: Wieczorek u.a., Saladin, S. 103 
Abb. 58).
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Abū l-Faraǧ al-I.sfahānī, Kitāb al-
Aġānī. Bd. I-XX. Būlāq 1285 (Hiǧra). 
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